
 

Hauptsatzung der Gemeinde Gehlberg (Ilm-Kreis) 
Vom 11. April 2005 

 
 
 

§ 1                                 
 Name, Ursprung, Zugehörigkeit zur Verwaltungsgemeinschaft 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gehlberg“. 
 
(2) Sie wurde urkundlich erstmalig im Jahre 1645 erwähnt. 
 
(3) Die Gemeinde Gehlberg gehört der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Geratal“ an. 
 
 

  § 2        
Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindesiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Gehlberg zeigt einen im grünen, durch eine eingebogene goldene Spitze 
geteilten Schild, vorn eine goldene Blüte (Arnika), hinten ein goldenes Kelchglas, in der Spitze am grünen 
Hügel wachsend eine grüne Fichte. 
 
(2) Die Flagge der Gemeinde Gehlberg ist gelb (gold)-grün gespalten und trägt das Gemeinde-wappen. 
 
(3) Dritte dürfen Wappen und Flagge der Gemeinde nur mit deren Genehmigung verwenden. 
 
(4) Das Dienstsiegel zeigt in der Mitte das Wappen der Gemeinde Gehlberg. Dieses wird umrahmt von 
den Worten „THÜRINGEN“ im oberen Teil und „GEMEINDE GEHLBERG“ im unteren Teil. 
 
 

§ 3 
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 

 
 (1) Die Bürger können über wichtige Angelegenheiten im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 

einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Die Durchführung des Bürgerentscheids 
setzt voraus, dass 17 vom Hundert der bei der letzten Gemeindewahl amtlich ermittelten Zahl 
der Bürger das Bürgerbegehren unterzeichnet haben.  

 
 (2) Die Zulassung des Bürgerbegehrens ist schriftlich bei der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes 

Geratal“, An der Glashütte 3, 99330 Gräfenroda, zu beantragen. Richtet sich das 
Bürgerbegehren gegen einen Beschluss des Gemeinderats oder eines Ausschusses, muss der 
Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens innerhalb von vier Wochen nach der 
Bekanntmachung des Beschlusses nach § 40 Abs. 2 ThürKO eingereicht werden. Der Antrag 
muss ein bestimmtes, nach den gesetzlichen Vorschriften zulässiges Begehren, eine 
Begründung und einen nach den gesetzlichen Vorschriften durchführbaren Vorschlag für die 
Deckung der Kosten der verlangten Maßnahmen enthalten. Das Bürgerbegehren muss in 
knapper Form so formuliert sein, dass es bei einer Abstimmung mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 
werden kann. Der Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens muss den Antragsteller und zwei 
weitere Bürger mit Namen und Anschrift nennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden 
gemeinsam zu vertreten. Für den Fall ihrer Verhinderung oder ihres Ausscheidens können 
stellvertretende Personen benannt werden. Die Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Geratal“ prüft 
den Antrag und entscheidet innerhalb von vier Wochen über den Antrag auf Zulassung des 
Begehrens und den Beginn der Sammlungsfrist, die acht Wochen beträgt. Die Entscheidung ist 
dem Antragsteller und den weiteren vertretungsberechtigten Personen zuzustellen. Gegen die 
Entscheidung der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Geratal“ können die Antragsteller und die 
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weiteren vertretungsberechtigten Personen gemeinsam Klage bei dem zuständigen 
Verwaltungsgericht erheben. Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) entfällt. Die Sammlungsfrist ist mit dem vollständigen Text des 
Bürgerbegehrens rechtzeitig vor Beginn der Sammlungsfrist ortsüblich bekannt zu machen.   

 
 (3) Wird das Bürgerbegehren zugelassen, fertigt der Antragsteller Eintragungslisten an, aus 

denen jeweils der volle Wortlaut des Begehrens, der Begründung und des Vorschlags zur 
Deckung der Kosten sowie Name und Anschrift des Antragstellers und der weiteren 
vertretungsberechtigten Personen ersichtlich sein müssen. Die Eintragungslisten müssen ferner 
einen Hinweis darüber enthalten, dass die sich Eintragenden mit ihrer Unterschrift darin 
einwilligen, dass ihre Daten von anderen an den Zielen des Bürgerbegehrens interessierten 
Personen eingesehen werden können. Das Bürgerbegehren kann nur von Bürgern 
unterzeichnet werden, die am letzten Tag der Sammlungsfrist nach den Bestimmungen des 
Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) wahlberechtigt sind. Sie haben dazu persönlich 
und handschriftlich in die Liste neben ihrer Unterschrift deutlich lesbar ihren Vor- und 
Nachnamen, ihre Anschrift, ihr Geburtsdatum sowie das Datum der Unterschriftsleistung 
einzutragen. 

 
 (4) Nach der Einreichung der Eintragungslisten bei der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes 

Geratal“ prüft diese unverzüglich die geleisteten Eintragungen und legt dem Gemeinderat 
unverzüglich das Bürgerbegehren zur Entscheidung über die Zulässigkeit vor. Der Gemeinderat 
entscheidet hierüber innerhalb von acht Wochen nach Einreichung der Eintragungslisten. Gegen 
die Entscheidung können die vertretungsberechtigten Personen gemeinsam Klage beim 
zuständigen Verwaltungsgericht erheben. Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 VwGO entfällt.  

 
 (5) Bei einem Bürgerentscheid wird das gestellte Begehren den Bürgern zur Entscheidung in 

geheimer Abstimmung vorgelegt. Den Termin zur Abstimmung bestimmt die Rechts-
aufsichtsbehörde im Benehmen mit der Gemeinde. Ein Bürgerentscheid darf sechs Wochen vor 
und nach einer Kommunalwahl nicht durchgeführt werden. Der Antrag ist angenommen, wenn er 
die Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt, sofern diese Mehrheit 25 vom Hundert der 
Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.  

  
 (6) Dem Bürgermeister obliegt die Durchführung des Bürgerentscheids (Abstimmungsleiter). Zur 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses bildet er einen Ausschuss. Dieser Ausschuss besteht aus dem 
Bürgermeister als Vorsitzendem und vier weiteren von ihm bestellten Bürgern als Beisitzern. Im Übrigen 
ist für die Bildung von Stimmbezirken und von Abstimmungs-vorständen § 5 Abs. 1 und 2 ThürKWG 
sinngemäß anzuwenden. 

 
 (7) Es dürfen nur amtliche Stimmzettel verwendet werden. Diese müssen den Antrag im Wortlaut 

enthalten und so gestaltet sein, dass der Antrag mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden kann. Die 
Stimmabgabe ist geheim. Die Stimme darf nur auf "Ja" oder "Nein" lauten. Jeder Wahlberechtigte erhält 
einen amtlichen Stimmzettel, nach dem er seine Einladung zur Abstimmung vorgelegt oder sich über seine 
Person ausgewiesen hat. Er begibt sich dann in die Wahlkabine, kennzeichnet dort durch ein Kreuz oder 
auf andere Weise auf seinem Stimmzettel, ob er den gestellten Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten 
will, und legt ihn auch dort in den Wahlumschlag. Der Abstimmungsleiter stellt den Namen des Wählers 
im Abstimmungs-verzeichnis sowie seine Abstimmungsberechtigung fest. Der Abstimmungsberechtigte 
legt danach seinen Wahlumschlag mit Stimmzettel in die Wahlurne. Die Stimmabgabe wird im 
Abstimmungsverzeichnis vermerkt. 
 
(8)  Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 
 
      1. nicht amtlich hergestellt ist, 
 
      2. weder mit "Ja" noch "Nein" oder aber für beides zugleich gestimmt wird, 
 
      3. mit einem besonderen Merkmal versehen ist, einen besonderen Zusatz oder    
                Vorbehalt enthält. 
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 (9) Nach Beendigung der Abstimmung stellt jeder Abstimmungsvorstand für seinen Stimmbezirk das 

Abstimmungsergebnis fest. Das Gesamtergebnis wird vom Ausschuss festgestellt und in der Gemeinde in 
der ortsüblichen Weise öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

§ 4 
Einwohnerversammlung 

 
 (1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwohnerversammlung gemäß    

§ 15 Abs. 1 ThürKO ein, um die Einwohner über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu 
unterrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Darüber hinaus ist eine Einwohnerversammlung 
einzuberufen, wenn wenigstens 10 vom Hundert der Einwohner über 18 Jahre dies unter 
Angabe der gewünschten Tagesordnung schriftlich beantragen.  

 
 (2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. Er hat im Rahmen der 

Erörterung den Einwohnern in ausreichendem Umfang Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrichtung 
seine Mitarbeiter sowie Sachverständige hinzuziehen. 

 
 (3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die nicht von der 

Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage vor der 
Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeister 
in der Einwohnerversammlung beantwortet werden. Anfragen, die erst in der Versammlung 
gestellt werden und vom Bürgermeister nicht beantwortet werden können, soll der Bürgermeister 
in angemessener Zeit gegenüber dem(n) Fragesteller(n) schriftlich beantworten. 
 

 
§ 5 

Gemeinderat 
 

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter. 
 
 

§ 6 
Bürgermeister 

 
 (1) Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern der Gemeinde gewählt und ist ehrenamtlich 

tätig. Er ist Ehrenbeamter der Gemeinde. 
 
 (2) Der Bürgermeister ist oberste Dienstbehörde der Beamten der Gemeinde. Er ist Vorgesetzter und 

Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. 
 
 (3) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister die folgenden weiteren Angelegenheiten zur 

selbstständigen Erledigung: 
 

      1.  die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß §§ 33-36 Baugesetzbuch   
            (BauGB) für Vorhaben mit einem Wertumfang bis 25.000,00 EUR (Rohbauwert); 
        
       2.  die Vergabe von Bauleistungen und sonstiger Aufträge mit einem Wertumfang  
    bis 25.000,00 EUR; 
       
       3.  die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis 5.000,00 EUR,  
            soweit sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist;  
        
       4.  der Abschluss von Vergleichen, die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln,   
            die Einleitung von Aktivprozessen, wenn der Streitwert 10.000,00 EUR oder bei  



 4

            Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde 5.000,00 EUR nicht übersteigt, sowie die  
            Führung aller gegen die Gemeinde gerichteten Passivprozesse; 
        
       5.  die Bildung von Haushaltsresten; 
        
       6.  der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, wenn die Gegenleistung  5.000,00 EUR  
     im Haushaltsjahr nicht übersteigt und die Verträge nicht länger als ein Jahr unkündbar     
            abgeschlossen werden; 
 
       7.  die Geldanlagen aus Rücklagen. 
 
 
 

§ 7 
Beigeordnete 

 
(1) Der Gemeinderat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten. 
 

 (2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den Beigeordneten vertreten. Als 
Verhinderung gilt insbesondere die urlaubs- und krankheitsbedingte Abwesenheit des Bürgermeisters und 
die Nichtbesetzung des Bürgermeisteramtes.  

 
 

§ 8 
Ausschüsse 

 
(1) Der Gemeinderat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Hauptausschuss bilden. Der 
Hauptausschuss besteht aus dem Bürgermeister und vier weiteren Gemeinderatsmitgliedern. Er 
ist vorberatend tätig.   
 
(2) Weitere Ausschüsse, welche die Beschlüsse des Gemeinderates vorbereiten (vorbereitende 
Ausschüsse) oder aber einzelne Angelegenheiten abschließend entscheiden (beschließende 
Ausschüsse), können gebildet werden. Nähere Regelungen zur Bildung und Aufgaben der 
Ausschüsse trifft die Geschäftsordnung. 
 
(3) Die Ausschüsse bestehen aus dem Bürgermeister und den weiteren Ausschussmitgliedern. 
Der Bürgermeister kann den Beigeordneten mit seiner Vertretung im Ausschuss beauftragen; 
dieser hat Stimmrecht im Ausschuss. 
 
(4) Die Ausschüsse setzen sich aus den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Parteien, 
Wählergruppen und Zusammenschlüssen im Sinne des § 27 Abs. 1 Satz 5 ThürKO gemäß 
deren personellen Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Stärke im Gemeinderat zusammen. 
 
(5) Die Ausschusssitze werden nach dem mathematischen Verhältnisverfahren „Hare-Niemeyer“ 
verteilt. Haben dabei mehrere Fraktionen, Parteien, Wählergruppen oder Zusammenschlüsse 
gleichen Anspruch auf einen Sitz, so entscheidet die höhere Stimmenzahl, die bei den Wahlen 
zum Gemeinderat erlangt wurde, bei Stimmengleichheit das Los; der Losentscheid ist für jeden 
Ausschuss gesondert durchzuführen. 
 
(6) Verändert sich während der Amtszeit das Stärkeverhältnis der Fraktionen, Parteien, 
Wählergruppen oder Zusammenschlüsse im Gemeinderat, so sind diese Änderungen nach 
vorstehendem Absatz 5 auszugleichen. Scheidet ein Gemeinderatsmitglied aus der es 
entsendenden Fraktion, Partei, Wählergruppe oder dem Zusammenschluss aus, so verliert es 
seinen Sitz im Ausschuss. 
 
(7) Den Vorsitz im Hauptausschuss hat der Bürgermeister inne, im Falle seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter, der Stimmrecht im Hauptausschuss hat. Die übrigen Ausschüsse wählen aus 
ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
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§ 9 
Laufende Verwaltungsangelegenheiten 

 
 Laufende Verwaltungsangelegenheiten, die für die Gemeinde keine grundsätzliche Bedeutung haben und 

keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (§ 47 Abs. 2 Satz 4 ThürKO) sind insbesondere: 
 
 1. der Vollzug der Satzungen; 
 
 2. die Stundung öffentlich-rechtlicher oder zivilrechtlicher Forderungen der Gemeinde; 
 
 3. die Niederschlagung und der Erlass uneinbringlicher Abgaben und sonstiger öffentlich- 
          rechtlicher oder zivilrechtlicher Forderungen der Gemeinde. 
 
 

§ 10 
Ehrenbezeichnungen 

 
 (1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das Wohl ihrer Einwohner verdient 

gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden. 
 

 (2) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes soll in feierlicher Form in einer Sitzung des Gemeinderates 
unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen werden. 

 
 (3) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht wegen unwürdigen Verhaltens entziehen. 

 
 

§ 11 
Entschädigungen 

 
  (1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Beratungen und 

Entscheidungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse als Entschädigung ein Sitzungsgeld von 25,00 
EUR für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder eines 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder pro Tag gezahlt 
werden. 
 

   (2) Mitglieder des Gemeinderates, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles. Selbständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung 
von 10,00 EUR je volle Stunde für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Mitglieder des Gemeinderates, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Personen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 4 ThürKO), erhalten eine 
Pauschal-entschädigung von 5,00 EUR  je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden 
nur auf Antrag sowie für höchstens vier Stunden pro Tag und auch nur bis 19.00 Uhr gewährt. 
 

  (3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz 
gezahlt. 
 
(4) Der ehrenamtliche Schriftführer erhält eine Entschädigung in Höhe von 15,00 EUR. 
 
(5)  Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten die folgenden Aufwands-entschädigungen: 
der ehrenamtliche Bürgermeister      766,00 EUR/Monat, 
der ehrenamtliche Beigeordnete      191,00 EUR/Monat. 
 

 
§ 12 

Öffentliche Bekanntmachungen 
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 (1) Die Gemeinde Gehlberg unterhält kein eigenes Amtsblatt. Satzungen der Gemeinde werden 

öffentlich bekannt gemacht durch Veröffentlichung im „Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
„Oberes Geratal““ (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Thüringer Bekanntmachungs-verordnung – ThürBekVO). 
  

 (2) Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderats ist 
mit dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an der Verkündungstafel (Standort: 
Hauptstraße 41, 98559 Gehlberg)  an diesem Tag vollendet. Die entsprechenden 
Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen 
werden.  

 
 (3) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche) 

Bekanntmachungen gilt Abs. 1 entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas 
anderes bestimmt. Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise 
(Thüringer Bekanntmachungsverordnung) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung. 

 
 

§ 13 
Sprachform (In-Kraft- / Außer-Kraft-Treten) 

 
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für Frauen in der 
weiblichen, für Männer in der männlichen Sprachform. 
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